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Am 5. August 2017 erhielten die sächsischen Erstklässler 
ihre Zuckertüten.

Auch an der Lenzer Schule konnten zwei neue Klassen begrüßt werden.
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AKTUELLE INFORMATIONEN

B101 Fahrbahnerneuerung 
Priestewitz – Großenhain

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung
Meißen plant auf der B101 zwischen OL Priestewitz und OE
Großenhain eine Fahrbahnerneuerung über eine Länge von
ca. 2,5 km. Hierbei sollen die vorhandenen Asphaltdeck- und
-binderschicht abgefräst und durch eine neue Asphaltschicht
ersetzt werden. Die geschätzte Bauzeit beträgt etwa 3
Wochen. Ziel ist die Maßnahme im Oktober/November 2017
durchzuführen. Aufgrund der vorhandenen Fahrbahnbreite
kann nur unter Vollsperrung gebaut werden.

Unterstützung auf dem Schulweg durch 
eine elektronische Geschwindigkeitsanzeige
Pünktlich zu Schuljahresbeginn blinkt die elektronische Ge-
schwindigkeitsanzeige mit Smily-Gesicht an der Staatsstraße
81 in Lenz. Vom Bauhof pünktlich zu Schuljahresbeginn in
Richtung Großenhain installiert, soll das schwenkbare Teil die
Pkw-/Lkw-Fahrer daran erinnern, den Fuß vom Gaspedal zu
nehmen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv)
hatte in Lenz werktags eine durchschnittliche tägliche Ver-
kehrsbelastung von 4789 Fahrzeugen gemessen.

(Quelle: Klaus-Dieter Brühl, SZ)

Bargeld abheben in der Gemeinde 
wieder möglich – Geldautomat installiert
Die Verwaltung informiert, dass seit Mitte August 2017 die
Firma Cardpoint einen Geldautomaten in Priestewitz am
Bahnhof aufgestellt hat. Grund ist die Schließung der Volks-
bank-Raiffeisenbank-Filiale im Ort, November 2016. Damit
verschwunden war die einzige Möglichkeit, hier vor Ort Geld
abzuheben. So können Bürger und Reisende gegen geringe
Gebühr Bargeld abheben ohne erst nach Großenhain fahren
zu müssen.

Frentzen, Bürgermeisterin

Beschluss-Nr. 99/17
Bestätigung der Tagesordnung 
Abstimmung: � Ja: 9�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 100/17
Bestätigung der Niederschrift vom 28.06.2017 
Abstimmung: � Ja: 6�� Nein: 0�� Enthaltungen: 3

Beschluss-Nr. 101/17
Beschluss zur Ergänzung der an der beschränkten Ausschrei-
bung der Bauleistung „Instandsetzung Ortsstraße Baselitz, An
der Schäferei“ zu beteiligenden Firmen 
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 102/17
Beschluss zur Vergabe der Bauleistung „Instandsetzung Orts-
straße Baselitz, An der Schäferei“ an die Firma TIEKU Mühl-
bach GmbH, Lampertswalde OT Mühlbach
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 103/17
Beschluss zur Beauftragung der Bürgermeisterin, die Bauleis-
tung Rohbauarbeiten des Vorhabens Errichtung eines Verbin-
dungsbaus zwischen Grundschule und Turnhalle mit Schaf-
fung eines Behinderten-WC sowie eines Lehrerumkleide- und
Sanitärbereichs entsprechend der Wertung und Vergabe-
empfehlung des Planungsbüros Grundplan GmbH zu verge-
ben
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 104/17
Beschluss zur Beauftragung der Bürgermeisterin, die Bauleis-
tung Dachdeckerarbeiten des Vorhabens Errichtung eines Ver-
bindungsbaus zwischen Grundschule und Turnhalle mit
Schaffung eines Behinderten-WC sowie eines Lehrerumklei-
de- und Sanitärbereichs entsprechend der Wertung und Ver-
gabeempfehlung des Fachamtes und des Planungsbüros
Grundplan GmbH zu vergeben
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 105/17
Zustimmung zu außerplanmäßigen Aufwendungen für die
Straßenbaumaßnahmen gemäß Priorisierungsliste 
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 106/17
Beschluss zur Vergabe der Bauleistung Instandsetzung Ge-
meindestraßen mittels Oberflächenbehandlung in einer be-
schränkten Ausschreibung (Teilnehmerfestlegung)
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 107/17
Beschluss zur Beauftragung der Bürgermeisterin, die Bauleis-
tung Instandsetzung Gemeindestraßen entsprechend der
Wertung und Vergabeempfehlung des Fachamtes im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Fördermittel zuzüglich 10 % Ei-
genmittel zu vergeben
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 108/17
Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen für den
Mehraufwand der Kreisumlage für das Jahr 2017 
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschlüsse des Gemeinderates 
vom 26.07.2017
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Beschluss-Nr. 109/17
Zustimmung zum Abschluss eines Architektenvertrages mit
dem Architekturbüro ist architektur, Dresden für die Maß-
nahme „Erweiterung und Sanierung Kinderhaus Villa Kunter-
bunt in Priestewitz“ 
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 110/17
Zustimmung zum Antrag auf Befreiung vom 28.06.2017 ge-
mäß § 31 Abs. 2 BauGB von den textlichen Festsetzungen des
B-Plans Nr. 1 „Siedlung Süd“ 1. Änderung für das Flst. 311/70
der Gemarkung Strießen 
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 111/17
Zustimmung zum Antrag auf Befreiung vom 28.06.2017 ge-
mäß § 31 Abs. 2 BauGB von den textlichen Festsetzungen des
B-Plans Nr. 1 „Siedlung Süd“ 1. Änderung für das Flst. 311/70
der Gemarkung Strießen 
Abstimmung: � Ja: 9�� Nein: 0�� Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 112/17
Zustimmung zum Antrag auf Befreiung vom 28.06.2017 ge-
mäß § 31 Abs. 2 BauGB von den textlichen Festsetzungen des
B-Plans Nr. 1 „Siedlung Süd“ 1. Änderung für das Flst. 311/70
der Gemarkung Strießen 
Abstimmung: � Ja: 8�� Nein: 0�� Enthaltungen: 2

Beschluss-Nr. 113/17
Zustimmung zum Antrag auf Befreiung vom 28.06.2017 ge-
mäß § 31 Abs. 2 BauGB von den textlichen Festsetzungen des
B-Plans Nr. 1 „Siedlung Süd“ 1. Änderung für das Flst. 311/70
der Gemarkung Strießen 
Abstimmung: � Ja: 8�� Nein: 0�� Enthaltungen: 2

Beschluss-Nr. 114/17
Zustimmung zum Antrag auf Befreiung vom 28.06.2017 ge-
mäß § 31 Abs. 2 BauGB von den textlichen Festsetzungen des
B-Plans Nr. 1 „Siedlung Süd“ 1. Änderung für das Flst. 311/70
der Gemarkung Strießen 
Abstimmung: � Ja: 9�� Nein: 0�� Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 115/17
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vor-
haben – Neubau eines Einfamilienhauses – Flurstück-Nr.
311/70 der Gemarkung Strießen 
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 116/17
Der Gemeinderat Priestewitz stimmt dem Antrag auf Bau-
genehmigung für das Vorhaben – Neubau einer Einfriedung –
Flurstück-Nr. 40/1 der Gemarkung Medessen 
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 117/17
Der Gemeinderat Priestewitz stimmt dem Antrag auf Vor-
bescheid für das Vorhaben – Neubau Wirtschaftsgebäude mit
Wohnung nach Teilabriss vorh. Baracke – Flurstück 65/5 der
Gemarkung Stauda  
Abstimmung: � Ja: 9�� Nein: 0�� Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 118/17
Zustimmung zum Antrag auf Befreiung vom 05.07.2017
gemäß § 31 Abs. 2 BauGB von den zeichnerischen Festset-
zungen des Bebauungsplanes „Staudaer Straße Ost“ für das
Flst. 70/6 Gemarkung Stauda 
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 119/17
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vor-
haben – Überdachung des Bestandsbalkons auf dem Vor-
haus – Flurstück-Nr. 6 der Gemarkung Stauda 
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 120/17
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das
Vorhaben – Nutzungsänderung und Umbau Wirtschafts-
gebäude mit Errichtung einer Dachterrasse – Flurstück-Nr. 6/2
der Gemarkung Baßlitz 
Abstimmung: � Ja: 10�� Nein: 0�� Enthaltungen: 0

Öffnungszeiten Gemeinde

Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Straße 1   
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Meldeamt, Telefon 03522/5114-16
Montag 9.00 - 12.00 Uhr                  
Dienstag  9.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag geschlossen

Termin Gemeinderatssitzung

Die nächste Gemeinderatssitzung findet voraussichtlich am
Mittwoch, dem 27. September 2017, 19.00 Uhr in der
Gemeindeverwaltung Priestewitz statt.
Den tatsächlichen Termin und die Tagesordnung dazu
entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungen in den
Schaukästen.                                    Frentzen, Bürgermeisterin

Gemeinde Priestewitz vermietet und verpachtet

Bergstraße 15, OT Blattersleben
3-Raumwohnung, 86,3 m², Heizung, WW, Bad  mit Wanne, Keller,
Pkw-Stellplatz
Kmehlen, Laubacher Straße 39, 2. OG links (ab 01.09.2017)
3-Raumwohnung, 58,15 m², Heizung, Bad mit Dusche, Balkon
Großenhainer Straße 31, OT Priestewitz
1-Raumwohnung,  28,8 m², Heizung, Dusche, separater Eingang
Großenhainer Straße 23, OT Priestewitz
1-Raumwohnung, 28,8 m², Heizung, Dusche, separater Eingang
Großenhainer Straße 23, OT Priestewitz
1-Raumwohnung, 30,1 m², Heizung, Bad mit Dusche
Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung
Priestewitz, Staudaer Straße 1, Zim. 203, Frau Maron (Tel./Fax
03522/5114-20/5114-14, E-Mail: gemeinde@priestewitz.de).

Nächste Blutspende
Eine Gelegenheit zur nächsten Blutspende besteht
am Freitag, dem 29. September 2017 in
Priestewitz, Schule für Erziehungshilfe, Strießener
Straße 3, von 15.00 - 19.00 Uhr.
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Informationen zum Stand der Verfahren
der Ländlichen Neuordnung 

Priestewitz West, B101 und Nord

Seit Januar 2017 haben die drei Teilnehmergemeinschaften
einen neuen Vorsitzenden. Herr Raderecht übernahm die drei
Priestewitzer Verfahren von seinem Vorgänger Herrn Schütze.
Dieser wechselte in die Obere Flurbereinigungsbehörde. 
Herr Raderecht ist ab sofort unter der Telefonnummer 03522-
303-2171 bzw. unter KVmA.Flurneuordnung@kreis-meis-
sen.de erreichbar.

Ländliche Neuordnung Priestewitz West
Zurzeit wird an Änderungen des Wege- und Gewässerplanes
gearbeitet. 

Ländliche Neuordnung Priestewitz B101
Die Gewannenvermessung ist fertig gestellt. In Vorbereitung
der Wunschtermine wird die Wertermittlung überarbeitet und
die Wertermittlungskarte erstellt.

Ländliche Neuordnung Priestewitz Nord
Der Wege- und Gewässerplan wird aufgestellt. Der Entwurf
soll noch in diesem Jahr in einer Teilnehmerversammlung der
Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Raderecht, TG-Vorsitzender

Veränderungssperre – Flurbereinigung 
Nutzungsartenveränderungen 

in der Flurbereinigung – was muss ich
beachten?

Mit der Anordnung von Flurbereinigungsverfahren gelten im
Verfahrensgebiet die Bestimmungen des Flurbereinigungs-
gesetzes (FlurbG). Im mehrseitigen Anordnungsbeschluss
werden die Beteiligten (Eigentümer und Rechteinhaber)
über die Ziele, den Zweck und die Einschränkungen im
Zusammenhang mit dem Flurbereinigungsverfahren hinge-
wiesen. 

Welche Einschränkungen gelten denn überhaupt?
Der Flurbereinigungsbeschluss beschreibt die sogenannte
Veränderungssperre nach § 34 FlurbG. 
Die wesentlichen Inhalte sind:
1. Der Veränderung der Nutzungsart muss durch die Obere

Flurbereinigungsbehörde zugestimmt werden, wenn sie
nicht der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung zuzuordnen
ist. Beispiele für zustimmungspflichtige Änderungen sind
das Anlegen von Sonderkulturen wie Hopfenanbau, An-
pflanzung von Obstplantagen, Anlegen von Spargel- oder
Erdbeerfeldern, Einrichten von Christbaumplantagen und
dergleichen.

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Zäune (Einfriedungen),
Hangterrassen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit der
Zustimmung der Oberen Flurbereinigungsbehörde errich-
tet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt wer-
den. Dazu zählt beispielsweise auch die Errichtung von
Einfamilienhäusern.

3. Landwirtschaftliche Sonderkulturen, Feld- und Ufergehölze
sowie Hecken dürfen nur mit Zustimmung der Oberen
Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden.

Welche Folgen entstehen, wenn die Einschränkungen
nicht beachtet werden?
Durch die langen Verfahrenslaufzeiten geraten die Einschrän-
kungen durch das Flurbereinigungsverfahren häufig in Ver-
gessenheit. Dies kann erhebliche finanzielle Einbußen für den
Einzelnen hervorrufen. In jedem Fall werden die Auswirkun-
gen das Flurbereinigungsverfahren treffen und damit zu die-
sen Folgen führen:
- Verlängerung der Verfahrenslaufzeit durch Nach- und

Mehrfacharbeiten (z. B. Ergänzungstermine für die Wert-
ermittlung),

- Einschränkung der planerischen Gestaltungsfreiheit (z. B.
das Anlegen einer Sonderkultur schränkt die verfügbaren
Flächen ein),

- Verhinderung der Umsetzung von Maßnahmen (z. B. der
Bau eines Weges wird durch die Beanspruchung der Fläche
durch eine Sonderkultur verhindert),

- Steigerung des Verwaltungsaufwandes (z. B. das Nachfüh-
ren von Karten und das Wiederholen von komplexen
Rechengängen zur Gewährleistung der wertgleichen
Abfindung)

- Erhöhung der Kosten für die Teilnehmergemeinschaft (z. B.
durch zusätzliche Vorstandssitzungen, zusätzliche Werter-
mittlungstermine).

Warum gelten solche Einschränkungen während des
Flurbereinigungsverfahrens?
Für die meisten Änderungen der Nutzungsart gelten sowieso
Genehmigungstatbestände. Mit einem Flurbereinigungsver-
fahren werden diese lediglich zum Schutz der Verfahrensziele
erweitert. Der sogenannte Zustimmungsvorbehalt zu Nut-
zungsänderungen dient
- der Sicherung der planerischen Gestaltungsfreiheit, 
- der Ersparung vermeidbarer Aufwendungen der Teilneh-

mergemeinschaft  und der Beteiligten,
- der Beweissicherung und
- dem Landschaftsschutz.
Damit soll die Veränderungssperre mit Zustimmungs-
vorbehalt eine zügige Verfahrensdurchführung gewähr-
leisten, Mehrarbeiten verhindern und so die Erreichung der
Ziele des Flurbereinigungsverfahrens ermöglichen.

Erinnerung
Anmeldung der Schulanfänger 

für das Schuljahr 2018/2019

Sehr geehrte Eltern,
Am Dienstag, dem 12.09.2017 findet in der Zeit von
15.30 bis 18.00 Uhr die Anmeldung der Schulanfänger für
das Schuljahr 2018/2019 in der Grundschule Priestewitz in
Lenz statt.                                            E. Menke, Schulleiterin

Gefunden

An der Kletterburg der GS Priestewitz wurde eine sehr
schöne Umhängetasche gefunden, 19 x 19 cm. Es ist
sicherlich ein Urlaubssouvenir. Wer sie vermisst, kann sie im
Lehrerzimmer der GS abholen.      Elke Menke, Schulleiterin
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Was muss ich machen, wenn ich eine Nutzungsände-
rung plane?
Teilen Sie die geplante Veränderung vorher der Oberen Flur-
bereinigungsbehörde unter Angabe der Flurstücksnummer,
der Gemarkung und des Flurbereinigungsverfahrens mit.

Wie erhalte ich die Zustimmung und wovon hängt die
Zustimmung ab?
Die Zustimmung wird Ihnen per Schreiben erteilt und hat den
Charakter eines Verwaltungsaktes (Bescheides). Die Zustim-
mung ist vom Verfahrensstand und damit von den direkten
Auswirkungen auf das Flurbereinigungsverfahren abhängig.
In den meisten Fällen wird die Zustimmung erteilt werden.

Was passiert, wenn ich eine Änderung vornehme und
keine Zustimmung eingeholt habe?
Im für Sie persönlich schlechtesten Fall müssen Sie die Ände-
rung auf eigene Kosten, ohne Anspruch auf Entschädigung,
rückgängig machen. Sie haben also damit zu rechnen, dass
sowohl die Investition verloren ist als auch zusätzliche Kosten
für die Herstellung des vorherigen Zustandes entstehen kön-
nen. Darüber hinaus können Ordnungswidrigkeitsverfahren
eingeleitet werden, die zu einer zusätzlichen Geldbuße führen
können.

Was passiert eigentlich, wenn ich keine Zustimmung zur
geplanten Änderung erhalte?
Dann haben Sie zum einen die Möglichkeit, Widerspruch ein-
zulegen. Je nach Umfang der Einschränkung kann Ihnen
gegebenenfalls eine Entschädigung gewährt werden, die sich
dann nach § 51 FlurbG richtet. Zum anderen wird die Teil-
nehmergemeinschaft mit Ihnen Verbindung aufnehmen und
Lösungsmöglichkeiten besprechen.

Für Fragen und Anzeigen von Nutzungsänderungswünschen
oder weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an:
Landratsamt Meißen, Kreisvermessungsamt, 
SG Flurneuordnung
Remonteplatz 7, 01558 Großenhain

Weitere Informationen zu Zielen, Stand, Ansprechpartnern
und aktuellen Arbeitsschritten können Sie der Internetseite�
www.vlnsachsen.de/landkreise/meissen�entnehmen.

Bauland in Kmehlen zu verkaufen von privat
vollerschlossenes Grundstück, 592 m2

Informationen: Tel. 0170/9928709
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Jody Schreyer (Baßlitz) Louisa Aust (Strießen)

Dedde Becker (Priestewitz) Theo Findewirth (Medessen)

Lennard Fritzsche (Gävernitz) Vincent Leuschner (Altleis)

Alena Riedel (Zottewitz) Theodor Schramm (Piskowitz)

Lucas Malig (Thiendorf) Mathilda Zehme (Lenz)

Vanessa Pfitzner (Lenz) Benjamin Kirst (Porschütz)

Lukas Dittrich (Baselitz) Leander Neumann (Baßlitz)

sagen auch die Schulanfänger 
der Klasse 1b 

der Grundschule in Lenz 
für die vielen Glückwünsche 

und Geschenke zum Schulanfang
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Das Meldeamt informiert
Veröffentlichung der Altersjubiläen
Mit Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes am 1.
November 2015 erfolgt die Veröffentlichung der
Altersjubilare ab dem 70. Lebensjahr sowie weiter in 5-
Jahres-Schritten (70., 75., 80., … Geburtstag) im Amtsblatt
der Gemeinde Priestewitz sowie in der Sächsischen Zei-
tung. Ab dem 100. Geburtstag wird jeder weitere
Geburtstag veröffentlicht. 
Die Veröffentlichung erfolgt nur, wenn kein Wider-
spruch gegen die Übermittlung erhoben wurde.
Das Formular zur Beantragung der Übermittlungssperren
erhalten Sie zu den Öffnungszeiten im Einwohnermelde-
amt oder auf der Homepage der Gemeinde Priestewitz
(www.priestewitz.de).                            Forberger, Meldeamt

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE 
ZUM GEBURTSTAG!

Die Bürgermeisterin und die Gemeindeverwaltung gratulieren
auf diesem Wege recht herzlich allen Bürgern, die in den

nächsten Tagen ihren Geburtstag feiern. Besonders möchten
sie folgenden Jubilaren Glück und Gesundheit wünschen:

Geburtstage September 2017
Lieselotte Richter�� 17.09.�� zum 85.*� Baselitz

Geburtstage Oktober 2017
Alois Schmeidl � 02.10.� zum 80.* � Priestewitz
Gitta Lange��� 07.10.�� zum 70.*� Medessen
Christoph Höllerl�� 08.10.�� zum 85.*� Strießen
Ruth Müller��� 08.10.�� zum 90.*� Baßlitz

SV Traktor Priestewitz – Fußball
Fr. 08.09.�18:30 Uhr Alte Herren TSV Merschwitz 1912 – Priestewitz
Sa. 09.09.�15:00 Uhr� 1. Männer� Priestewitz – Fort. Meißen-West

10:30�Uhr E-Junioren� Priestewitz – Saxonia Nauwalde
So. 10.09. 10:30 Uhr �A-Junioren� SpG Miltitz/Barnitz –

SpG Priestewitz/Merschw./Glaub.
10:00 Uhr� D-Junioren� Priestewitz – Meißner SV 08 2.
09:30 Uhr� F-Junioren� TSV Garsebach – Priestewitz

Fr. 15.09. 18:30 Uhr� Alte Herren Priestewitz – SV Baßlitz
Sa. 16.09. 15:00 Uhr� 1. Männer SV Strehla – Priestewitz

10:30 Uhr �A-Junioren� SpG Radeburg/Berbisd./Tauscha –
SpG Priestewitz/Merschw./Glaub.

15:00�Uhr D-Junioren� LSV 61 Tauscha – Priestewitz
�� 09:00�Uhr E-Junioren SpG Stahl Riesa 2. – Priestewitz

09:00�Uhr F-Junioren Meißner SV 08 – Priestewitz
Fr. 22.09. 19:00 Uhr� Alte Herren Priestewitz – SG Frauendorf
Sa. 23.09. 15:00 Uhr� 1. Männer� Priestewitz – SV Lampertswalde

10:30�Uhr A-Junioren� SpG Priestewitz/Merschw./Glaub.� –
SpG Zabeltitz/Schradenland

09:00�Uhr E-Junioren� Priestewitz – SV Borna
So. 24.09. 10:00 Uhr� D-Junioren Priestewitz – SV Lampertswalde

09:00 Uhr� F-Junioren� Priestewitz – Großenhainer FV 
Fr. 29.09. 19:00�Uhr Alte Herren Priestewitz – Grün-Weiß Ebersbach
Sa. 30.09. 10:30�Uhr A-Junioren SpG Radeburg/Berbisd./Tauscha –

SpG Priestewitz/Merschw./Glaub.
09:30 Uhr �F-Junioren� Priestewitz – Weisstr. SV/Klipph. 2. 

SV Traktor Baßlitz – Fußball

So.� 03.09.� 12:45 Uhr FV Zabeltitz II – Traktor Baßlitz
So.� 10.09.� 10:30 Uhr� Traktor Baßlitz – Meißen-West II
So. 17.09.� 10:30 Uhr� Großenhainer FV III – Traktor Baßlitz
So. 24.09.� 10:30 Uhr� Traktor Baßlitz – Grün Weiß Ebersbach�

Der Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen
sucht ab sofort:
- eine/n Berufskraftfahrer/-in für Tagestouren
- eine/n Maschinist/-in (Schichtarbeit)
- eine/n Elektriker/-in (Schichtarbeit)
Die Vergütung erfolgt nach Haustarif in Anlehnung an
den TVöD.
Auskünfte erteilt Frau Schäfer, info@tba-sachsen.de,
Telefon 035249/735-0.

Bewerbungsunterlagen sind zu richten an:
ZV TBA Sachsen, z. H. Frau Schäfer
Staudaer Weg 1, 01561 Priestewitz

oder per E-Mail an: info@tba-sachsen.de

Liebe Seniorinnen und Senioren 
wir laden Euch recht herzlich ein:

12.09.2017, 14.30 Uhr
Seniorennachmittag
Seniorenverein Baßlitz e.V.

Wir möchten uns bei den Kameraden der Feuerwehr 
für Ihren Einsatz und die Brandwache

recht herzlich bedanken.

Familie Haase aus Kottewitz
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Kirchliche Veranstaltungen
Gottesdienste Lenz und Wantewitz
10.09. 10:30 Uhr in Wantewitz Erntedankgottesdienst
17.09. 10:30 Uhr in Lenz
24.09. 10:30 Uhr in Lenz
01.10. 9:00 Uhr in Wantewitz

Gottesdienste Skassa und Strießen
10.09. 10:30 Uhr in Strießen Erntedankgottesdienst
17.09. 10:30 Uhr in Skassa OASE-Gottesdienst
24.09. 9:00 Uhr in Strießen
01.10. 10:30 Uhr in Skassa Jugendgottesdienst

Gottesdienste Diesbar-Seußlitz
10.09. 14:00 Uhr in Seußlitz Erntedank mit anschl. 

Erntedankkaffee
15.09. 15:00 Uhr in Merschwitz 

Gottesdienst in der Seniorenresidenz  
17.09. 15:00 Uhr in Seußlitz Federweisergottesdienst

mit Vokalkreis

Binden der Erntekränze,
Sonnabend, 9. September
ab 9 Uhr in Gävernitz

Jedes Jahr bieten die geschmückte
Kirche in Wantewitz und die farbenfrohen Erntekränze einen
einmaligen Anblick. Das diesjährige Binden der Erntekränze
für die Kirche Wantewitz findet am 9. September, ab 9 Uhr
in Gävernitz auf dem ehemaligen Hof Kaule (Baßlitzer Straße
23/25) statt. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.
Blumen und anderes Material können zum Binden der Kränze
gerne mitgebracht werden. Für einen kleinen Imbiss ist ge-
sorgt. 

Erntedankgottesdienst und 
Offenes Denkmal

Am Sonntag, dem 10. September, 10.30 Uhr wird in der
geschmückten Kirche der Erntedankgottesdienst gemeinsam
mit dem Chor gefeiert. 
Im Anschluss an den Gottesdienst ist die Kirche zum Tag des
offenen Denkmals bis gegen 18 Uhr geöffnet und vom
Turmumgang lässt sich ein Blick ins Land werfen. 
Wie in jedem Jahr lädt die Kirchgemeindevertretung 15 Uhr
zum Kaffeetrinken vor der Kirche ein. 17 Uhr bietet die
Vokalgruppe VIP einen besonderen musikalischen Glanz-
punkt.  
17 Uhr Konzert der Vokalgruppe VIP mit Liedern der
Comedian Harmonists, der Beatles, der Gruppe Wise Guys
und mit vielen bekannten Melodien.

Samstag, 23. September, 17 Uhr
Gospelchor und Band

Am Samstag, dem 23. September 2017 ist der VOICEPOINT-
CHOIR um 17 Uhr in der Wantewitzer Kirche mit dem Kon-
zertprogramm ON THE WAY gospel+ zu Gast.
Mit sängerischer Leidenschaft und stimmlicher Kraft bieten
die Sängerinnnen und Sänger Gospel- und Popmusik authen-
tisch und mitreißend dar. 
Dabei werden sie von erfahrenen und mit viel Spielfreude
agierenden Bandmusikern live begleitet. Seit über 15 Jahren
kann der Chor auf viele großartige Konzerte zurückblicken,
bei denen er sich eine begeisterte Zuhörerschaft ersungen
hat. 
Eintritt: bis 18 Jahre frei; ab 18 Jahre 8,- Euro


